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AUFSTELLUNG DER ZOELLE UND ABGABEN FUER EINE FUHRE AUS DEM
ELSASS [ INS FRICKTAL]

Belade jemand einen Wagen in "Birg [Bergheim] "3 so habe er pro
Ohm [Wein ] 2 gute Batzen zu bezahlen und für die Reise nach
Colmar eine Bestätigung mitzunehmen , "ist nüw"
Lade er jedoch erst in Colmar , habe er zusätzlich zu den obigen
Abgaben noch "den pfundt Zoll von Jedem guldin so vil er kaufft ein gueten
Crützer"  zu entrichten . Ferner sei in Colmar von jedem Wagen "ein
Riehs thaler Statt Zoll 16 ss"  zu begleichen.
Auch in Ottmarsheim fordere man pro Ohm 2 gute Batzen und für
den Wagen 1 Reichstaler ; hinzu käme noch pro Wagen 1/2 guten Gl.
Brückenzoll.

In Niederherckheim betrage der Brückenzoll 1 Dicken.
"Zu Rifälden vom Wagen ein Reichs thaler 3 undt von Jedem Ross 5 ss dem
Cormendanten der Statt widerumb von Jedem Ross 15 den . undt vom Wagen
2 gtbz . ist dess Cormendanten Neüw. "
In "Hellgen Crütz"  müsse man pro Wagen - ob leer oder beladen -
16 ss bezahlen . In Möhlin schliesslich fordere man für jedes
Pferd 5 ss.



"Von 50 Ohmen Zuo 8 d - Undt 6 Pferdten thuot Jn allem 29 gl . 35 ss 2 d"
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